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ZUSAMMENFASSUNG

Mit Schreiben des Landtagsprésidenten vom 3. Dezember 2025 wurde der Regie-
rung eine Initiative der Abgeordneten Manuela Haldner-Schierscher und Sandra
Fausch zur Abénderung der Geschdftsordnung des Landtags (GOLT) iibermittelt.

Gemdiss Art. 9a des Gesetzes (iber den Geschdiftsverkehr des Landtages mit der Re-
gierung und die Kontrolle der Staatsverwaltung (GVVKG) hat die Regierung parla-
mentarische Gesetzesinitiativen einer Vorpriifung zu unterziehen, bevor diese im
Landtag behandelt werden kénnen. Die Regierung tberpriift dabei, ob die Initiative
mit der Verfassung und den bestehenden Staatsvertréigen libereinstimmt und in
formeller Hinsicht den legistischen Grundsdtzen entspricht. Sie (ibermittelt ihren
Bericht samt Eingaben dem Landtag zur Weiterbehandlung.

Auch wenn es sich bei der Geschdftsordnung des Landtags nicht um ein formelles
Gesetz, sondern um eine verfassungsunmittelbare Verordnung handelt, werden
parlamentarische Initiativen zur Abdnderung der Geschdftsordnung vom Landtag
in stédndiger Praxis als Gesetzesinitiativen gemdss Art. 40 GOLT behandelt und an

die Regierung zur Vorpriifung iiberwiesen.

Im gegenstindlichen Fall kommt die Regierung zum Ergebnis, dass die Initiative
sowohl mit der Verfassung als auch mit den bestehenden Staatsvertréigen verein-
bar ist. Die Initiativvorlage wurde legistisch gepriift und die notwendigen Korrek-
turen ausgewiesen. Ausserdem weist die Regierung im Rahmen einer kurzen in-
haltlichen Stellungnahme auf Fragen hin, die noch gekldrt werden sollten.

ZUSTANDIGES MINISTERIUM

Ministerium fir Prasidiales und Finanzen

BETROFFENE STELLE

Regierung



Vaduz, 13. Januar 2026
LNR 2026-6
P

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag den nachstehenden Bericht und
Antrag betreffend die Vorprifung der Initiative vom 2. Dezember 2025 zur Aban-

derung der Geschaftsordnung des Landtags (GOLT) zu unterbreiten.

. BERICHT DER REGIERUNG

1. AUSGANGSLAGE

Gestutzt auf Art. 40 GOLT! haben die Abgeordneten Manuela Haldner-Schierscher
und Sandra Fausch am 2. Dezember 2025 eine Initiative zur Abdnderung von Art.
10 GOLT eingereicht. Sie beantragen eine Abdnderung der Zusammensetzung des
Landtagsprasidiums dahingehend, dass dort laut Begriindung der Initiative kiinftig

alle im Landtag vertretenen politischen Kréfte eingebunden sein sollen.?

1 Geschéftsordnung fir den Landtag des Flrstentums Liechtenstein vom 19. Dezember 2012 (GOLT), LGBI.
2013 Nr. 9.

Z siehe dazu Beilage 1.



Mit Schreiben des Landtagsprasidenten vom 3. Dezember 2025 wurde die Initia-

tive der Regierung zur Vorpriifung geméss Art. 9a GVVKG3 ibermittelt.

Demnach Uberpriift die Regierung innert einer Frist von sechs Wochen, ob die Ini-
tiative mit der Verfassung und den bestehenden Staatsvertrdagen lbereinstimmt

und in formeller Hinsicht den legistischen Grundsatzen entspricht.

2. VORPRUFUNG DER INITIATIVE

2.1.1 Vorpriufung von parlamentarischen Initiativen betreffend die Geschéaftsord-

nung des Landtags

In der Lehre wurde unlangst die Frage aufgeworfen, ob parlamentarische Initiati-
ven zur Abanderung der GOLT einer Vorprifung durch die Regierung bedirfen. Die
Regierung hat sich dazu schon in BUA Nr. 4/2018, S. 6, gedussert und auf Folgendes

hingewiesen:

Art. 40 GOLT, auf den sich parlamentarische Initiativen zur Abdanderung der Ge-
schaftsordnung jeweils stlitzen, regelt die Gesetzesinitiative. Dasselbe gilt fir Art.
9a GVVKG. Genau genommen ist die Geschaftsordnung des Landtags aber kein
Gesetz, sondern eine verfassungsunmittelbare Verordnung (Art. 60 LV%). Bei
friiheren Revisionen hat der Landtag die Geschaftsordnung daher als ,Gesetz sui
generis” bezeichnet und damit zum Ausdruck gebracht, dass sie formell zwar kein
Gesetz ist, materiell aber Gesetzesqualitdt hat und auf Stufe bzw. im Rang eines

Gesetzes steht.

3 Gesetz vom 12. Mirz 2003 tiber den Geschiftsverkehr des Landtages mit der Regierung und die Kontrolle
der Staatsverwaltung (Geschéaftsverkehrs- und Verwaltungskontrollgesetz; GVVKG), LGBI. 2003 Nr. 108.

4 Verfassung des Firstentums Liechtenstein vom 5. Oktober 1921 (LV), LGBI. 1921 Nr. 15.



Daher behandelt der Landtag in standiger Praxis parlamentarische Initiativen zur
Abdnderung der Geschaftsordnung als Gesetzesinitiativen gemass Art. 40 GOLT
und hat sie seit Einfihrung von Art. 9a GVVKG im Jahr 2013 stets an die Regierung

zur Vorprifung Gberwiesen.

Die Regierung erachtet diese Landtagspraxis ebenfalls als rechtmassig und kommt
den jeweiligen Ersuchen des Landtagsprasidenten um Vorpriifung seit jeher nach.
Aus Sicht der Regierung ist dies auch sachlich richtig, da in der Geschaftsordnung
des Landtags wichtige staatsrechtliche Themen und Fragen der Zusammenarbeit

zwischen Landtag und Regierung geregelt werden.”

Hinzu kommt, dass die Geschaftsordnung des Landtags gemass Kundmachungsge-
setz® im Landesgesetzblatt zu publizieren ist und ihre Abanderungen daher vor-

gangig einer professionellen legistischen Priifung bedurfen.

Insgesamt ist es daher aus Sicht der Regierung wichtig und richtig, die standige
Landtagspraxis weiterzufiihren. Wie die Uberweisung der gegenstindlichen Initi-

ative zur Vorpriifung zeigt, gilt dies offensichtlich auch fir den Landtag.

2.1.2 Ubereinstimmung der Initiative mit der Verfassung

Die gegenstandliche Initiative betrifft die Zusammensetzung des Landtagsprasidi-
ums. Da die Verfassung hierzu keine Vorgaben enthilt, die in der Geschaftsord-
nung beachtet werden miissten, ist die Initiative aus Sicht der Regierung mit der

Verfassung vereinbar.

> Siehe dazu auch BuA Nr. 4/2018, S. 6.
6 Kundmachungsgesetz vom 17. April 1985, LGBI. 1985 Nr. 41.



2.1.3 Ubereinstimmung mit bestehenden Staatsvertrigen

Der gegenstandlichen Initiative stehen keine staatsvertraglichen Bestimmungen

entgegen.

2.1.4 Legistische Prufung in formeller Hinsicht

Gemass Art. 9a Abs. 2 GVVKG hat die Regierung auch zu prifen, ob eine parlamen-

tarische Initiative in formeller Hinsicht den legistischen Grundsatzen entspricht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die legistische Prifung von parlamentarischen
Initiativen auf rein formale Aspekte und begriffliche Inkonsistenzen beschrankt
und damit keinerlei inhaltliche Bewertung oder Zustimmung der Regierung zu den
Abadnderungsvorschlagen der jeweiligen Initianten verbunden ist. Unklarheiten
und mogliche Verbesserungen, die Gber die legistische Prifung hinausgehen, wer-
den im Rahmen einer allfdlligen inhaltlichen Stellungnahme (Ziff. 3.) aufgezeigt

und erlautert.

Die legistisch gepriifte Initiativvorlage liegt diesem Bericht bei. Die Anderungen

gegenlber dem eingereichten Text sind unterstrichen.

Legistische Korrekturen waren insbesondere beim Titel, beim Ingress, bei Artikel-

anweisung und Uberschrift zu Art. 10 sowie beim Inkrafttreten notwendig.
Ausserdem war in Art. 10 Abs. 1 Satz 2 eine begriffliche Prazisierung vorzunehmen.
Der Vorschlag der Initiantinnen zu Art. 10 Abs. 1 lautet wie folgt:

,1) Das Landtagsprdsidium besteht aus dem Présidenten, dem Vizeprésidenten

und den Fraktionssprechern. Je ein Vertreter einer Wéihlergruppe nimmt beratend

Einsitz. Der Landtagssekretir gehért dem Landtagsprdsidium mit beratender

Stimme an. lm-EallevonAbs—2 Bstf nimmt zudemfeeinVertretereinerim-Land-
tagsprasidivmnichtvertretenen Wéhlergruppe-Einsitz- Im Falle von Abs. 2 Bst. f ist




der Vertreter der Wéhlergruppe den anderen Mitgliedern des Landtagspréisidiums

in den Rechten gleichgestellt.”

Aus der Begriindung der Initiative geht zweifelsfrei hervor, dass kiinftig auch ,so-
genannte Wahlergruppen®, also politische Gruppierungen mit nur einem oder
zwei Abgeordneten, im Landtagsprasidium Einsitz nehmen sollen. Dies soll mit ei-

nem neuen Satz 2 zum Ausdruck gebracht werden.

Die Initiantinnen schlagen - entsprechend der Umgangssprache - den Begriff Wah-
lergruppe vor, um den Unterschied zur Fraktion zum Ausdruck zu bringen. Hierzu
ist anzumerken, dass in der Geschéaftsordnung der Begriff Wahlergruppe — abge-
sehen von der Ausnahme in Art. 14 Abs. 3 GOLT — stets als Oberbegriff verwendet
wird und sowohl im Landtag vertretene Wahlergruppen mit Fraktionsstarke als
auch solche ohne Fraktionsstarke umfasst. Beide sind Wahlergruppen im Sinne der

Geschéaftsordnung.’

Lediglich in Art. 14 Abs. 3 GOLT wird der Begriff Wahlergruppe nicht als - die Frak-
tionen mitumfassender - Oberbegriff, sondern zur Abgrenzung von der Fraktion
und damit aus systematischer Sicht unprazise verwendet. Dasselbe gilt fiir Satz 2

im Vorschlag der Initiantinnen.

Da gemdss Geschaftsordnung auch jede Fraktion eine (im Landtag vertretene)
Wahlergruppe ist, sind die in Art. 10 GOLT erwahnten Fraktionssprecher ebenfalls
Vertreter einer Wahlergruppe und somit vom vorgeschlagenen Satz 2 miterfasst.
Der Initiativvorschlag konnte daher von seinem Wortlaut her dahingehend miss-
verstanden werden, dass Fraktionen zusatzlich zum Fraktionssprecher noch je ei-

nen weiteren Vertreter mit beratender Stimme ins Prasidium entsenden kénnen.

7 Siehe 2.B. Art. 20 Abs. 1, Art. 31 Abs. 5, Art. 61 Abs. 2 und Art. 80a GOLT; dazu ausfiihrlich in BuA Nr. 9/2022,
S. 13 f. und S. 19 sowie BUA Nr. 69/2022, S. 14 und S. 17.
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Auf derartige begriffliche Inkonsistenzen hat die Regierung im Rahmen der legisti-
schen Prifung aufmerksam zu machen und auf eine einheitliche sowie eindeutige
Terminologie innerhalb eines Erlasses hinzuwirken. Satz 2 des Initiativvorschlags
war somit dahingehend zu prazisieren, dass er im Sinne der Initiantinnen richtig

wie folgt lauten soll:

«Je ein Vertreter einer nicht in Fraktionsstarke im Landtag vertretenen Wahler-

gruppe nimmt beratend Einsitz.»

Diese Formulierung («nicht in Fraktionsstarke im Landtag vertretene Wahler-
gruppe») wird bereits in Art. 49 Abs. 3 GOLT zur Abgrenzung von den Fraktionen
verwendet. Damit ist eine konsistente Terminologie innerhalb der Geschaftsord-

nung sichergestellt.

Schliesslich war auch die Reihenfolge der Satze 3 und 4 im Vorschlag der Initian-
tinnen so neu zu ordnen, dass die Regelung zum Landtagssekretar nicht zwischen

zwei Satzen steht, die thematisch zusammengehoren.

3. INHALTLICHE STELLUNGNAHME DER REGIERUNG ZUR INITIATIVE

Die Regelung der Zusammensetzung des Landtagsprasidiums ist eine parlaments-
interne Angelegenheit ohne verfassungsrechtliche Implikationen und ohne Aus-
wirkungen auf den Geschéftsverkehr zwischen Landtag und Regierung. Daher (bt
die Regierung bei der inhaltlichen Beurteilung der Initiative Zurlckhaltung und be-

schrankt sich auf grundsatzliche Aspekte.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nicht ganz klar ist, was die
von den Initiantinnen in Satz 2 vorgeschlagene Formulierung «nimmt Einsitz» ge-
nau bedeutet. Diese Formulierung wird bereits im bestehenden letzten Satz von

Abs. 1 verwendet und lasst vermuten, dass im Falle von Abs. 2 Bst. f der jeweilige
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Vertreter als Mitglied des Landtagsprasidiums gilt. Die Mitgliedschaft ist insbeson-

dere fiur die Beschlussfahigkeit gemass Abs. 5 von Bedeutung.

Wahrend dem jeweiligen Vertreter einer nicht im Prasidium vertretenen Wahler-
gruppe, also einer Wahlergruppe ohne Fraktionsstarke, in Fallen von Abs. 2 Bst. f
wohl ein Stimmrecht zugedacht ist, soll die vorgeschlagene Einsitznahme eines
Vertreters solcher Wahlergruppen im Landtagsprasidium ohne Stimmrecht erfol-
gen. Es stellt sich daher die Frage, ob dieser Vertreter dann — trotz fehlendem
Stimmrecht - ein Mitglied des Landtagsprasidiums und bei der Bestimmung der

Beschlussfahigkeit zu bertcksichtigen ist oder nicht.

Diese Frage stellt sich im Ubrigen auch beim Landtagssekretér, der nach gelten-
dem Recht offenbar sogar dem Landtagsprasidium «angehort», wenngleich eben-
falls nur mit beratender Stimme. Im Vergleich zu der von den Initiantinnen vorge-
schlagenen Formulierung «nimmt beratend Einsitz», legt der Begriff «angehort»
eine Mitgliedschaft im Prasidium eher nahe als die Formulierung der Einsitz-

nahme.

Sollen also nach dem Willen der Initiantinnen und des Landtages — trotz nur bera-
tender Stimme (mit Ausnahme der Félle von Art. 2 Bst. f) — kiinftig auch die Ver-
treter der Wahlergruppen ohne Fraktionsstarke Mitglieder des Landtagsprasidi-
ums sein, so kénnte dies mit der Formulierung «gehort an» klargestellt werden.
Einschliesslich einer sprachlichen Vereinfachung («... kommen ihm die gleichen
Rechte zu wie ...» statt «... ist ... in den Rechten gleichgestellt») wiirde Satz 2 dann

wie folgt lauten:

«Je ein Vertreter einer nicht in Fraktionsstarke im Landtag vertretenen Wahler-
gruppe gehort dem Landtagsprasidium mit beratender Stimme an; im Falle von
Abs. 2 Bst. f kommen ihm die gleichen Rechte zu wie den anderen Mitgliedern des

Landtagsprasidiums.»
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Schliesslich ware in Art. 10 Abs. 5 GOLT eine Klarstellung dahingehend zu erwéagen,
dass fir die Beschlussfahigkeit des Landtagsprasidiums mehr als die Halfte der

«stimmberechtigten» Mitglieder anwesend sein mussen.

Bei den vorstehenden Anregungen handelt es sich wie einleitend ausgefiihrt um
grundsatzliche Aspekte und Fragestellungen, die im Zuge der Befassung mit der
Initiative aufgefallen sind. Um spatere Unklarheiten moéglichst zu vermeiden, er-

achtet es die Regierung als zielfihrend, frihzeitig darauf aufmerksam zu machen.

Il. ANTRAG DER REGIERUNG

Aufgrund der vorstehenden Ausfiihrungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den

Antrag,

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagsprasident, sehr geehrte Frauen und

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorziiglichen Hochachtung.

REGIERUNG DES
FURSTENTUMS LIECHTENSTEIN

gez. Brigitte Haas



13

Beilage 1

PARLAMENTSDIENST

E  -2Dez 2025

Initiative

Zur Abédnderung der Geschéftsordnung fiir den Landtag des Flirstentums
Liechtenstein vom 19. Dezember 2012

Gestutzt auf Artikel 40 der Geschéftsordnung fiir den Landtag des Fiirstentums Liechtenstein
unterbreiten die unterzeichnenden Abgeordneten den Antrag, der Landtag wolle beschliessen:

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile ich meine Zustimmung:

I. Abéanderung bisherigen Rechts

Art. 10
Landtagspréasidium
1) Das Landtagsprasidium besteht aus dem Prasidenten, dem Vizeprésidenten und den
Fraktionssprechern. Je ein Vertreter einer Wahlergruppe nimmt beratend Einsitz. Der
Landtagssekretér gehdrt dem Landtagsprasidium mit beratender Stimme an. tm-Fattevon-Abs—2

Landtagsprésidiums in den Rechten gleichgestellt.

Art. 82
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 01. Juni 2026 in Kraft.

Begriindung:

Das Landtagspréasidium nimmt eine zentrale Rolle fiir die Arbeit des Landtags ein. Es ist nicht nur fir
die organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen zusténdig, sondern bereitet auch
grundlegende Fragen zur Arbeitsweise und Weiterentwicklung des Landtags vor. Damit werden im
Landtagsprasidium demokratiepolitisch bedeutsame Entscheidungen vorbereitet, die die gesamte
Arbeit des Parlaments préagen.

Nach geltender Ordnung sind im Prasidium neben Prédsident und Vizeprésident ausschliesslich die
Sprecher der Fraktionen vertreten. Eine Fraktion kann jedoch erst ab einer Starke von drei
Abgeordneten gebildet werden. Parlamentarische Gruppierungen mit ein oder zwei Abgeordneten —
sogenannte Wahlergruppen - sind damit vom Einsitz im Landtagsprasidium ausgeschlossen. Dies
flihrt dazu, dass nicht alle im Landtag vertretenen politischen Kréfte in die zentralen vorbereitenden
Prozesse eingebunden sind.

Dieser Umstand ist aus demokratiepolitischer Sicht problematisch. Auch kleinere Gruppierungen
werden durch das Volk in den Landtag gewahlt und tragen dort Verantwortung. lhre Wéhlerinnen und
Waéhler haben ein Anrecht darauf, dass ihre Interessen auch auf der Ebene des Landtagsprésidiums
Gehor finden. Gerade weil im Prasidium Informationen ausgetauscht, Arbeitsabldufe abgestimmt
und Weichen flir Reformen gestellt werden, ist die Einbindung aller im Landtag vertretenen
Fraktionen und Wéhlergruppen wesentlich flr Transparenz, Fairness und eine funktionierende
parlamentarische Zusammenarbeit.



14

Hinzu kommt, dass Wihlargruppan beraits in anderen Bereichen Einschrinkungen hinnehmen
missen - etwa beim Zugang zu bestimmten Kommissionen ader Delegationen. Weann ihnen darlber
hinaus auch der zumindest baratenda Einsltz Im Landtagsprisidium verwahrt bleibt, flhrt dies zu
einer weaitaren Schwachung ihrer parlamentarischen Mitwirkungsmioglichkeiten, Damit wird das
Prinzip dar politischan Glaichbehandlung der gawahltan Kréfta untarlaufen. Um dia
Varhaltnismassigkeit dar Stimmkraft der im Landtag vartretenan Fraktionan und Wahlergruppan zu
berlicksichtigen und abzubilden, schiagen wir vor, dass je im Landtag vertretenar Wahlergruppa
ain/e Vertreter/in beratend, d.h. ohne Stimmrecht, im Landtagsprazidium Einsitz nimmit.

Dievorgeschlagena Abanderung stellt sicher, dass kinftig alle im Landtag vertratenen Fraktlonen
und Wahlergruppen im Prasidium mitwirken kdnnen. Sle tragt damit zu mehr Glelchbehandlung, zu
einer bassaren Informationsbasis aller Abgeordneten und insgesamt zu siner Stérkung der
demokratischen Legitimation des Landtags bei.

Waduz, 02. Deramber 2025

Die Initiantinnan:

]
_ f
\ / (7~
Manuela Haldnar-Schiarschar f WQX}%

Sandra Fausch
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Beilage 2

Legistisch geprifte Initiativvorlage
(Anderungen der Regierung sind unterstrichen)

Abdnderung der Geschaftsordnung fiir den Landtag des Fiirsten-

tums Liechtenstein

vom ...

Gestiitzt auf Art. 60 der Verfassung des Fiirstentums Liechtenstein vom 5.

Oktober 1921, LGBI. 1921 Nr. 15, hat der Landtag in seiner Sitzung vom ... beschlos-

sen:

Abanderung bisherigen Rechts

Die Geschaftsordnung fiir den Landtag des Flirstentums Liechtenstein vom

19. Dezember 2012, LGBI. 2013 Nr. 9, in der geltenden Fassung, wird wie folgt ab-

geandert:

Art. 10 Abs. 1

1) Das Landtagsprasidium besteht aus dem Prasidenten, dem Vizeprasiden-

ten und den Fraktionssprechern. Je ein Vertreter einer nicht in Fraktionsstarke im

Landtag vertretenen Wahlergruppe nimmt beratend Einsitz; im Falle von Abs. 2
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Bst. f ist er den anderen Mitgliedern des Landtagsprasidiums in den Rechten
gleichgestellt. Der Landtagssekretar gehort dem Landtagsprasidium mit beraten-

der Stimme an.

Inkrafttreten

Diese Abdnderung der Geschaftsordnung tritt am 1. Juni 2026 in Kraft.




	I. Bericht der Regierung
	1. Ausgangslage
	2. Vorprüfung der Initiative
	2.1.1 Vorprüfung von parlamentarischen Initiativen betreffend die Geschäftsordnung des Landtags
	2.1.2 Übereinstimmung der Initiative mit der Verfassung
	2.1.3 Übereinstimmung mit bestehenden Staatsverträgen
	2.1.4 Legistische Prüfung in formeller Hinsicht

	3. Inhaltliche Stellungnahme der Regierung zur Initiative

	II. ANTRAG DER REGIERUNG
	Beilage 1
	Beilage 2


